
 

 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2026 

 
Aufgrund der §§ 18, 21, 22 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit §§ 75 ff. der 

Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 01. Dezember 

2025 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit 

einem Gesamtbetrag der Erträge  auf 

 

  6.849.900 

 

EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen  auf   7.314.700   EUR 

     

 einem Jahresfehlbetrag von      464.800  EUR 

    
2. im Finanzplan mit 

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 

 

 

 6.642.300 

 

 

EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 

 

  6.955.100 

 

EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

 

     637.500 

 

EUR 

 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf   

                                                                                                                                   

. 1.119.700   

 

EUR 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
 

0 
 
EUR 

    
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                  0 EUR 
    
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf          500.000 EUR 
    
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 

auf 
 

              49,35            Stellen. 



 

 

§ 3 
 

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Amtsumlage 

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt. 
Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 17,5 %. 
Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung. 
 

2. Umlage für die Julianka-Schule 
Die Umlage für die Julianka-Schule wird auf Grundlage der durchschnittlichen 
Schülerzahl der Jahre 2023 bis 2025 festgesetzt. 
 

3. Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek 
Die Umlage für die Freiwillige Feuerwehr Krummendiek wird je zur Hälfte auf Grundlage 
der Einwohnerzahl und der Finanzkraft der betroffenen Gemeinden festgesetzt. 
 

4. Umlage für den Kindergarten Löwenzahn 
Die Umlage für den Kindergarten Löwenzahn wird je zur Hälfte auf Grundlage der 
Einwohnerzahl und der Finanzkraft der betroffenen Gemeinden festgesetzt. 

 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die 

Amtsdirektorin ihre oder der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung (AO) in 

Verbindung mit § 82 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.  

 
 

§ 5 
 
Gemäß § 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Aufwendungen 

und die dazugehörigen Auszahlungen eines Produkts mit Ausnahme der 

Personalaufwendungen, der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der 

Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der 

Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. 

 
 
 
 
 
 
 
Itzehoe, den 12. Dezember 2025                                       

   gez. Mathias Siebenborn                                              
                                                                                                         Amtsdirektor 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Berechnung der Amtsumlage (vorläufig, Grundlage: Haushaltserlass 2026)

Umlagesatz: 17,50%

Gemeinden Steuerkraft- Schlüssel- Finanzaus- Umlagegrund- Amtsumlage

messzahl zuweisung gleichsumlage lage

Bekdorf 61.017 € 73.266 € 0 € 134.283 € 23.500

Bekmünde 238.357 € 26.296 € 0 € 264.653 € 46.314

Drage 218.317 € 157.430 € 0 € 375.747 € 65.756

Heiligenstedten 2.326.788 € 217.716 € 0 € 2.544.504 € 445.288

Heiligenstedtenerkamp 656.082 € 414.166 € 0 € 1.070.248 € 187.293

Hodorf 209.935 € 99.778 € 0 € 309.713 € 54.200

Hohenaspe 2.518.120 € 590.204 € 0 € 3.108.324 € 543.957

Huje 1.243.118 € 18.619 € 374.436 € 887.301 € 155.278

Kaaks 605.964 € 150.985 € 0 € 756.949 € 132.466

Kleve 558.596 € 261.185 € 0 € 819.781 € 143.462

Krummendiek 104.985 € 31.324 € 0 € 136.309 € 23.854

Lohbarbek 801.720 € 433.560 € 0 € 1.235.280 € 216.174

Mehlbek 408.556 € 244.069 € 0 € 652.625 € 114.209

Moorhusen 74.591 € 33.022 € 0 € 107.613 € 18.832

Oldendorf 1.524.985 € 275.205 € 0 € 1.800.190 € 315.033

Ottenbüttel 834.043 € 328.174 € 0 € 1.162.217 € 203.388

Peissen 289.566 € 166.866 € 0 € 456.432 € 79.876

Schlotfeld 238.749 € 130.611 € 0 € 369.360 € 64.638

Silzen 315.131 € 4.763 € 15.672 € 304.222 € 53.239

Winseldorf 306.486 € 184.517 € 0 € 491.003 € 85.926

Gesamt 13.535.106 € 3.841.756 € 390.108 € 16.986.754 € 2.972.682  
 

 
 
 

 


